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12. JAHRGANG Nr. 6 1. JUNIK 1949
D T I T R A SR S S T

B. Entscheide kantonaler Behorden.

11. Eltern- und Kindesrecht. Dée Uberpriifungsbefugnis der Aufsichisbehorden im
Beschwerdeverfahren betr. Riickgabe eines Kindes beschrinkt sich darauf, ob die
Vormundschaftsbehérde mit ihrer Weigerung in pflichigemdfer Sorgfalt gehandelt
hat. — Der Inhaber der elterlichen Gewalt ist berechtigt, die Verwendung der von ihm
geleisteten Unterhaltsbeitrige zu kontrollieren.

Am 8. Juli 1933 hat das Amtsgericht A. die Ehe des J. R. A. und der L. G.
geschieden. In einer Ubereinkunft iiber die Nebenfolgen der Scheidung wurde
hinsichtlich der Zuteilung des aus der Ehe hervorgegangenen Kindes V. A.
folgendes festgesetzt:

,1I. Das am 23. Januar 1933 geborene Kind V. wird unter die elterliche Ge-
walt des Vaters J. R. A. gestellt und iibernimmt dieser die Kosten der Pflege und
Auferziehung in vollem Umfange. Er verpflichtet sich, die Weisungen der Vor-
mundschaftsbehorde R. in bezug auf den Pflegeplatz des Kindes V. als ve1bindlich
anzuerkennen unter der Voraussetzung, daB8 das Kind nicht bei der Kindsmutter
sondern auswirts in einen guten Pflegeplatz untergebracht wird.*

Die Scheidungsiibereinkunft und damit auch die hievor angefiihrte Ziffer I1
wurde durch das Amtsgericht genehmigt.

Gestiitzt auf diese Verpflichtung des Vaters wurde V. A. durch die Vormund-
schaftsbehorde R. in verschiedenen Pflegeplitzen untergebracht. Besonders nach
seiner vierten Heirat reichte J. R. A. bei der Vormundschaftsbehérde verschiedene
Gesuche um Riickgabe seines Kindes ein. Die Behorde wies seine Begehren jeweils
ab, weil sie ihn zur Erziehung seines Kindes als ungeeignet erachtete. Am 5. Marz
1948 verlangte er in einer schriftlichen Eingabe an die Vormundschaftsbehorde R.
erneut, man solle ihm den Knaben V. zur Pflege und Auferziehung iiberlassen.
Auf eine telephonische Mitteilung des Sekretirs der Vormundschaftsbehorde R.
hin, sein Gesuch werde erst nach Ostern 1948 behandelt und auch abgewiesen
werden, beschwerte er sich am 25. Mirz 1948 beim Regierungsstatthalter von A.
mit dem Begehren, das Kind V. sei ihm als dem Inhaber der elterlichen Gewalt
und seiner jetzigen Ehefrau zur Pflege und Auferziehung zu iiberlassen, und die
Vormundschaftsbehérde von R. sei zu verhalten, ihm iiber die fiir seinen Sohn
bezahlten Unterhaltsbeitrige Rechnung abzulegen. Nach Untersuchung des Sach-
verhalts sprach der Regierungsstatthalter von A. dieses Begehren mit Entscheid
vom 3. September 1948 vollumfinglich zu und iiberband der Gemeinde R. die
Kosten des Verfahrens im Betrage von Fr. 52.70. Diesen Entscheid hat die Vor-
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mundschaftsbehorde R. rechtzeitig an den Regierungsrat des Kantons Bern weiter-
gezogen mit dem Begehren, der Entscheid des Regierungsstatthalters von A. sei
in vollem Umfang aufzuheben, unter Kostenfolge.

Der Regierungsrat zieht in Erwdgung :

1. Man konnte sich vorerst fragen, ob der Regierungsstatthalter von A.
mit Recht auf die Beschwerde des Beschwerdefiihrers J. R. A. eingetreten sei.
Grundsitzlich ist ja eine solche Beschwerde nur gegen eine Verfiigung der Vor-
mundschaftsbehorde gegeben. Im Momente der Beschwerdeeinreichung lag aber
eine golche Verfiigung noch gar nicht vor, sondern cinzig der telephonische Bericht
des Sekretiars der Vormundschaftsbehorde, wonach das Gesuch des Beschwerde-
filhrers um Riickgabe des Kindes erst spater behandelt und auch abgewiesen
werde. Nachdem nun aber im Verlaufe des Verfahrens die Weigerung der Vor-
mundschaftsbehérde R., das Kind seinem Vater zuriickzugeben und tber die
geleisteten Unterhaltsbeitrige Rechnung abzulegen, vorlag, stand einer materiellen
Uberpriifung des Falles nichts mehr im Wege, und ein NichteintretensbeschluB
hitte nur zu einer unnétigen formalistischen Weitliufigkeit gefithrt. Nachdem
nun schon die erste Instanz den Streitfall materiell behandelt und entschieden hat,
ist auch durch die Rekursinstanz in der Sache selbst zu entscheiden.

2. Der Regierungsstatthalter von A. begriindet seinen Entscheid damit,
daf} die Voraussetzungen zu einer Wegnahme des Kindes, ja sogar diejenigen fiir
einen Entzug der elterlichen Gewalt zweifelsohne vorhanden wiren, da3 aber in
der seinerzeit durch die Eheleute A.-G. abgeschlossenen Scheidungstibereinkunft
jede rechtliche Grundlage fehle, um gegen die Heimnahme des Kindes durch seinen
Vater und Inhaber der elterlichen Gewalt zu opponieren. Die Vormundschafts-
behérde von R. habe es denn auch unterlassen, jemals in Anwendung von
Art. 283ff. ZGB vormundschaftliche MaBnahmen zu treffen. Solange kein Entzug
der elterlichen Gewalt vorliege, konne J. R. A. als Inhaber der elterlichen Gewalt
sein Kind auch heimnehmen. Ferner sei nicht einzusehen, warum J. R. A. keine
Abrechnung iiber die Verwendung der von ihm geleisteten Unterhaltsbeitrige
erhalten solle.

3. Nachdem J. R. A. sich seinerzeit verpflichtete, den Weisungen der Vor-
mundschaftsbehérde von R. in bezug auf den Pflegeplatz seines Knaben V. nach-
zukommen, das Kind dann seit frithester Jugend an gestiitzt auf diese Verpflich-
tung auch in verschiedenen Pflegeplitzen untergebracht war, ohne dal} sich der
Kindsvater verpflichtet fithlte, die rechtliche Grundlage der diesbeziiglichen
Beschliisse der Vormundschaftsbehorde zu bezweifeln, und nachdem endlich der
Beschwerdefiihrer das Begehren stellt, das Kind sei ihm und seiner Ehefrau —
der Stiefmutter des Kindes — zur Pflege und Erziehung zu iiberlassen, geht die
grundlegende Frage im vorliegenden Falle nicht dahin, ob in der erwihnten
Ziffer 1T der Scheidungskonvention die rechtliche Grundlage fehle, um gegen die
Riicknahme des Kindes durch seinen Vater zu opponieren. Die zu 16sende Frage
ist vielmehr die, ob die Voraussetzungen fiir eine Riickgabe des Kindes an seinen
Vater vorhanden seien oder nicht. Gestiitzt auf welche Bestimmungen seinerzeit
dem Vater das Kind weggenommen wurde, spielt dabei keine Rolle, denn es geht
heute nicht mehr darum, die materielle Begriindetheit der seinerzeitigen Weg-
nahme des Kindes noch nachtriglich zu tiberpriifen. Es fragt sich einzig, ob dem
Wohle des Kindes gedient sei, wenn es vom bisherigen Pflegeplatz weggenommen
und seinem leiblichen Vater und der Stiefmutter wiederum zuriickgegeben werde.
.Dabei ist die urteilende Instanz an die rechtliche Begriindung der Parteiantrige
nicht gebunden. Die Parteien haben ihr einzig die Tatsachen vorzulegen, die Heran-
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ziehung der Rechtssitze auf den Tatbestand geschieht von Amtes wegen und ist
ausschlieBlich Sache des Gerichtes. Im Hinblick auf diese Uberlegungen mag
dahingestellt bleiben, ob die Vormundschaftsbehérde von R. gestiitzt auf die
seinerzeit durch den Beschwerdefiihrer eingegangene Verpflichtung, die Weisungen
der Vormundschaftsbehérde von R. beziiglich des Pflegeplatzes des Knaben V.
als verbindlich anzuerkennen, die Riickgabe des Kindes auch jetzt noch verweigern
kénne. Die Verhaltnisse sind zurzeit derart, daB die Riickgabe des Kindes auch
gestiitzt auf die Vorschriften des ZGB (Art. 283ff.) nicht verantwortet werden
konnte. Die Entscheidung der Frage einer eventuellen Riickgabe des Kindes ist
Ermessenssache. Demnach beschrinkt sich die Uberpriifungsbefugnis der Auf-
sichtsbehérden im Beschwerdeverfahren darauf, ob die Vormundschaftsbehorde
mit ihrer Weigerung mit pflichtgeméBer Sorgfalt handelte. Wenn man den vor-
liegenden Fall unter diesem Gesichtspunkte beurteilt, so unterliegt es keinem
Zweifel, daB die Vormundschaftsbehorde von R. mit ihrer Weigerung, dem Vater
den Knaben zuriickzugeben, pflichtgema handelt. Bei der Riickgabe eines
einmal weggenommenen Kindes ist ja ganz allgemein Zuriickhaltung geboten;
denn es geht selbstverstandlich im Interesse einer ungestérten und gedeihlichen
Entwicklung und Erzichung des Kindes nicht an, es versuchsweise wiederum
seinen Eltern oder einem Elternteil zu iiberlassen, in der Meinung, das Kind dann
wiederum wegzunchmen, wenn die Eltern ihren Pflichten gegeniiber dem Kinde
nicht nachkommen sollten. Gemaf stindiger Praxis des Regierungsrates darf eine
Vormundschaftsbehorde vielmehr die Wegnahme eines Kindes erst dann wieder
riickgingig machen, wenn sie zur vollen Uberzeugung gekommen ist, daB das
Kind nun bei seinen Eltern oder bei einem seiner Eltern richtig aufgehoben sei und
erzogen werde. Es hieBe gegen diesen in MbVR 35, Nr. 109, ausgesprochenen
Grundsatz verstofen und das bisher Erreichte gefihrden, wollte man V. A. schon
jetzt wiederum seinem Vater und seiner Stiefmutter zur Pflege und Erziehung
iiberlassen. Wenn der Regierungsstatthalter von A. gestiitzt auf einen Augenschein
in der Wohnung der Eheleute A. und der Pflegekinderinspektor zum Schlusse
gelangten, den Eheleuten A. gehe ein normaler Ordnungssinn, ab und es sei ver-
fehlt, den Knaben V. aus den bisher geordneten Verhiltnissen in dieses unordent-
liche Milieu zu versetzen, so hat der Regierungsrat im Hinblick auf die akten-
miBigen Unterlagen keinen AnlaB, an der Richtigkeit dieser Auffassungen zu
zweifeln. Es ergibt sich schon allein im Hinblick auf diese Umstéinde, daB die
Weigerung der Vormundschaftsbehérde von R., den Knaben V. seinem Vater
zuriickzugeben, nicht willkiirlich sein kann. Da sich das Gesuch des J. R. A. um
Riickgabe seines Kindes als unbegriindet erweist, ist der vorliegende Rekurs der
Vormundschaftsbehérde von R. gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters
von A. vom 3. September 1948 in diesem Punkte gutzuheifien.

4. Soweit dagegen die Vormundschaftshehérde von R. dagegen rekurriert,
daB sie durch den erstinstanzlichen Entscheid angewiesen wird, iiber die Ver-
wendung der vom Beschwerdefiithrer geleisteten Unterhaltsbeitrige Rechnung
abzulegen, mull der Rekurs abgewiesen werden. Zur Begriindung darf auf die
erstinstanzlichen Motive verwiesen werden. Das Recht der Kontrolle iiber die
Verwendung der von ihm geleisteten Unterhaltsbeitrige darf dem Inhaber der
elterlichen Gewalt nicht entzogen werden. Da J. R. A. mit seinem Hauptbegehren
auf Riickgabe des Knaben nicht durchdringen konnte, dagegen mit seinem Be-
gehren auf Rechnungsablage durch die Vormundschaftsbehérde von R. iiber die
von ihm geleisteten Unterhaltsbeitrige fiir sein Kind obsiegte, rechtfertigt sich
eine Teilung der Verfahrenskosten. Eine Teilung von 3/ fiir den zur Hauptsache
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unterlegenen Beschwerdefiihrer und von ¥ fiir die Vormundschaftsbehérde von R.
scheint den Verhaltnissen als angemessen. Die Parteikosten sind wettzuschlagen.

Aus diesen Griinden wird erkannt :

1. Der Rekurs der Vormundschaftsbehdrde von R. gegen den Entscheid des
Regierungsstatthalters von A. vom 3. September 1948 wird insofern gutgeheissen,
als das Gesuch des J. R. A. auf Riickgabe seines Knaben V. abgewiesen wird.

2. Die Vormundschaftsbehérde von R. wird dagegen angewiesen, dem Ge-
suchsteller J. R. A. binnen 30 Tagen Rechnung abzulegen tiber die Verwendung
der von ihm bisher fiir seinen Knaben geleisteten Unterhaltsbeitrige.

3. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten im Betrage von Fr. 52.70 bhat
J. R. A. mit Fr. 39.50 und die Gemeinde R. mit Fr. 13.20 zu bezahlen.

4. Die Rekurskosten, bestimmt auf eine Gebiithr von Fr. 60.— nebst Fr. 3.—
Stempel = Fr. 63.—, hat J. R. A. mit 34 = Fr. 46.50 und die Gemeinde R. mit
14 = Fr. 16.50 zu bezahlen.

5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 3. Dezember 1948).

C. Entscheide des Bundesgerichtes

12. Interkantonale Armenpflege. Auferhalb des Konkordates betr. die wohnértliche
Unterstiitzung fallen die Kosten voriibergehender Fiirsorgemafinahmen zu Lasten des
Wohnsitzkantons. — Ebenfalls durch den Wohnsitzkanton sind bei dauernder Be-
diirftigkeit die Kosten vorldufiger Unterstiitzung bis zur Durchfithrung der Heim-
schaffung (Art. 45, Abs.3 BYV) zu tragen, solange nicht der Heimatkanton das
Unterstiitzungs-, resp. Heimschaffungsverfahren ungebiihrlich verzigert.

Durch BeschluB des Regierungsrates des Kantons Luzern wurde ein in der
luzernischen Gemeinde E. wohnhafter, in der schwyzerischen Gemeinde L.
heimatberechtigter H. Sch. wegen liederlichen Lebenswandels zuerst vom 2. April
bis 2. Dezember 1946 und wieder vom 19. September 1947 bis 19. September 1948
in die luzernische Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen, wobei die Heimatgemeinde
sich einverstanden erklirte, an die Verpflegungskosten Fr.1l.— pro Tag bei-
zutragen. Am 23. Januar 1948 erlitt Sch. einen Unfall, der eine lingere Spital-
behandlung notig machte, deren Kosten sich auf Fr. 550.— beliefen. In der Folge
erkliarte sich der Kt. Luzern auf Grund des BG von 1875 betr. die Kosten der
Verpflegung erkrankter armer Angehoriger anderer Kantone bereit, die Kosten
fir die Zeit der Transportunfahigkeit zu iibernehmen, forderte aber vom Kanton
Schwyz die Riickvergiitung der Spitalkosten. Der Kt. Schwyz bestritt jede Zah-
lungspflicht mit der Begriindung, es sei Pflicht der Anstaltsleitung gewesen, fiir
die Insassen eine Unfall- oder Haftpflichtversicherung abzuschliefen, oder dann
die Unfallkosten selbst zu tragen, da Sch. fiir die Anstalt gearbeitet habe. Hierauf
reichte der Kt. Luzern beim Bundesgericht gegen den Kt. Schwyz eine staats-
rechtliche Klage ein auf Riickerstattung des Betrages von Fr. 550.—.

Das Bundesgericht stellte in seiner Urteilsberatung vorerst fest, daBl die zwi-
schen Luzern und Schwyz getroffene Vereinbarung sich ausschlieflich auf eine
Gutsprache von Fr.1.— pro Tag fiir die Anstaltsverpflegung des Sch. bezieht.
Durch den Unfall und die dadurch erforderliche Spitalbehandlung wurde eine
neue, wesentlich hohere Unterstiitzung notwendig, die weder durch die ausdriick-
lich auf Fr. 1.— pro Tag bemessene Gutsprache noch durch die vorausgegangenen
damit in Zusammenhang stehenden Verhandlungen irgendwie gedeckt ist. Der



	B. Entscheide kantonaler Behörden

